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Neuer Rahmen für höhere Vorsorgebeiträge.
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Der Ansatz:
Die Erhöhung des Förderrahmens von
4% auf 8% BBG GRV West eröffnete neue 
BAV-Beitragsspielräume für z.B. für Besser-
verdiener. Ganz nach dem Motto:
Wer mehr vorsorgen möchte oder kann, hat 
mehr im Alter.

 Die Zielgruppen:

 Besserverdiener.

 Arbeitnehmer oberhalb der Beitrags-
bemessungsgrenzen der GKV und GRV.

 Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) – bereits 
bei Neugründung der GmbH möglich.

 Arbeitnehmer, die die bisherige 
Höchstförderung in Anspruch genommen 
haben.

 Jeder AN der mehr für seine Altersversorgung 
tun möchte



Das Jahr 2023 schafft Spielraum zur Ausschöpfung des Förderrahmens.
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3.504 EUR
(entspricht 292 p.m.)

Der Förderrahmen ist das beste Argument für z.B. Besserverdiener, ihre 
laufenden bAV-Beiträge ab 2023 zu erhöhen.!

Steuer- und SV-
Abgabenfrei
(bis 4% der BBG
GRV West)

Steuerfrei 3.504 EUR p.a. 
(entspricht 292 p.m.)

8% der BBG
2023 = 7.008 EUR p.a. 

(entspricht 584 EUR p.m.)

Mehr 
steuerlich
geförderte

bAV möglich



Förderrahmen 2023 und Prinzip Anrechnung bestehender Verträge/ Zuschüsse
(z.B. DV § 40b; AG-Zuschuss; AG-Beitrag usw.)
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Steuer- und SV-
Abgabenfrei
(bis 4% der BBG
GRV West)

Steuerfrei

8% der BBG (7.008 EUR p.a.)

Aufwand zur DV § 40b EStG wird 
auf 8% der BBG GRV angerechnet

Bereits bestehende 
Entgeltumwandlung § 3 Nr. 63 

EStG

Anteil Arbeitgeber
§ 3 Nr. 63 EStG

(Zuschüsse oder echter AG-
Beitrag)

Noch verbleibender 
Förderrahmen nach
§ 3 Nr. 63 EStG

Ein echter Arbeitgeberbeitrag oder ein Arbeitgeberzuschuss (z.B. 20%) haben in der Frage Steuer-
und SV-Abgabenfrei immer Vorrang vor Arbeitnehmerbeitrag zur Entgeltumwandlung!



Anwendungsbeispiele zum Förderrahmen (2023)
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Steuer- und SV-
Abgabenfrei*)
(bis 4% der BBG
GRV West)

Steuerfrei

4% der BBG**)
(2023: 3.504 EUR p.a.)

DV/PK/PF

4% der BBG**)
(2023: 3.504 EUR p.a.)

DV/PK/PF

*) AG-Beitrag + AG-Zuschuss hat in der Frage Steuer-u. SV-Freiheit immer Vorrang vor AN-EU
**) Anwendung § 3 Nr. 63 EStG nur im ersten Dienstverhältnis
***) Angemessenheit der Versorgungsbezüge beachten

8% der BBG
(7.008

EUR p.a.)

Beispiel 1:
Arbeitnehmer hat aktuell noch keine betriebliche Altersversorgung 

Unterstützungskasse/
Pensionszusage ***)

+

Bei Entgeltumwandlung (UK/PZ) 
können die  4% der BBG GRV West, 
zusätzlich zum § 3 Nr. 63 EStG, SV-
Abgabenfrei genutzt werden; AG-
Finanziert immer SV-Abgabenfrei



Anwendungsbeispiele zum Förderrahmen (2023)
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Steuer- und SV-
Abgabenfrei*)
(bis 4% der BBG
GRV West)

Steuerfrei

3.504 EUR p.a.

*) AG-Beitrag + AG-Zuschuss hat in der Frage Steuer-u. SV-Freiheit immer Vorrang vor AN-EU
**) SV-Frei sofern AG-Finanziert oder EU aus Sonderzahlungen

Beispiel 2:
Arbeitnehmer hat eine Direktversicherung nach § 40b EStG vor dem 31.12.2004 mit einem jährlichen aktiven 
Beitrag von 1.752 EUR aus Sonderzahlung; Pauschsteuer wird angewendet.

1.752 EUR**) DV § 40b EStG wird 
auf 8% der BBG GRV angerechnet

Noch freier 
Förderrahmen

nach § 3 Nr. 63 EStG
5.256 EUR p.a.

1.752 EUR p.a.



Anwendungsbeispiele zum Förderrahmen (2023)
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Steuer- und SV-
Abgabenfrei*)
(bis 4% der BBG
GRV West)

Steuerfrei

3.504 EUR p.a.

1.356 EUR p.a.

*) AG-Beitrag + AG-Zuschuss hat in der Frage Steuer-u. SV-Freiheit immer Vorrang vor AN-EU
**) SV-Frei sofern AG-Finanziert oder EU aus Sonderzahlungen

Noch freier 
Förderrahmen

nach § 3 Nr. 63 EStG
4.860 EUR p.a.

2.148 EUR**) DV § 40b EStG wird 
auf 8% der BBG GRV angerechnet

Beispiel 3:
Arbeitnehmer hat eine Direktversicherung nach § 40b EStG vor dem 31.12.2004 mit einem jährlichen aktiven 
Beitrag von 2.148 EUR aus Sonderzahlung; Durchschnittsbildung und Pauschsteuer wird angewendet.



Anwendungsbeispiele zum Förderrahmen (2023)
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Steuer- und SV-
Abgabenfrei*)
(bis 4% der BBG
GRV West)

Steuerfrei

2.304 EUR p.a.

1.752 EUR p.a.

*) AG-Beitrag + AG-Zuschuss hat in der Frage Steuer-u. SV-Freiheit immer Vorrang vor AN-EU
**) SV-Frei sofern AG-Finanziert oder EU aus Sonderzahlungen

Noch freier 
Förderrahmen

nach § 3 Nr. 63 EStG
4.056 EUR p.a.

1.752 EUR**) DV § 40b EStG wird 
auf 8% der BBG GRV angerechnet

Beispiel 4:
Arbeitnehmer hat eine Direktversicherung nach § 40b EStG vor dem 31.12.2004 mit einem jährlichen aktiven 
Beitrag von 1.752 EUR aus Sonderzahlung; Pauschsteuer wird angewendet. Zusätzlich hat er 2003 eine 
Pensionskasse mit einem jährlichen Beitrag von 1.200 EUR abgeschlossen; § 3 Nr. 63 EStG wird angewendet.

1.200 EUR p.a. PK nach § 3 Nr. 63 
EStG wird angerechnet



Anwendungsbeispiele zum Förderrahmen (2023)
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Steuer- und SV-
Abgabenfrei*)
(bis 4% der BBG
GRV West)

Steuerfrei

456 EUR p.a.

3.504 EUR p.a.

*) AG-Beitrag + AG-Zuschuss hat in der Frage Steuer-u. SV-Freiheit immer Vorrang vor AN-EU

Noch freier 
Förderrahmen

nach § 3 Nr. 63 EStG
3.960 EUR p.a.

Beispiel 5:
Arbeitnehmer hat in 2017 eine Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG abgeschlossen. Der jährliche Beitrag 
beträgt 3.048 EUR.   

3.048 EUR p.a. DV aus 2017



Anwendungsbeispiele zum Förderrahmen (2023)
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Steuer- und SV-
Abgabenfrei*)
(bis 4% der BBG
GRV West)

Steuerfrei

456 EUR p.a.

3.504 EUR p.a.

*) AG-Beitrag + AG-Zuschuss hat in der Frage Steuer-u. SV-Freiheit immer Vorrang vor AN-EU

Noch freier 
Förderrahmen

nach § 3 Nr. 63 EStG
3.960 EUR p.a.

Beispiel 6:
Arbeitnehmer hat in 2017 eine Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG abgeschlossen. Der jährliche Beitrag 
beträgt 3.048 EUR. In dem Beitrag ist ein AG-Zuschuss von 20% (508 EUR p.a.) enthalten.   

2.540 EUR p.a. EU-AN

508 EUR p.a. AG-Zuschuss



Anwendungsbeispiele zum Förderrahmen (2023)
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Steuer- und SV-
Abgabenfrei*)
(bis 4% der BBG
GRV West)

Steuerfrei

2.740 EUR p.a.

*) AG-Beitrag + AG-Zuschuss hat in der Frage Steuer-u. SV-Freiheit immer Vorrang vor AN-EU

Noch freier 
Förderrahmen

nach § 3 Nr. 63 EStG
2.740 EUR p.a.

Beispiel 7:
Arbeitnehmer hat in 2017 eine Direktversicherung nach § 3 Nr. 63 EStG abgeschlossen. Der jährliche Beitrag 
beträgt 3.048 EUR. In dem Beitrag ist ein AG-Zuschuss von 20% (508 EUR p.a.) enthalten. Zusätzlich gewährt der 
Arbeitgeber einen Arbeitgeberfinanzierten Beitrag von monatlich 100 EUR (1.200 EUR p.a.) mit gesetzlicher 
Unverfallbarkeit.   

1.796 EUR p.a. EU-AN

508 EUR p.a. AG-Zuschuss

1.200 EUR p.a. AG-Beitrag

764 EUR p.a. EU-AN



Gesamtübersicht Förderung 2023
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4% BBG-GRV-West
AG-Finanziert/ EU
1. Dienstverhältnis
DW: DV, PK, PF (gezillmert)
Steuerfrei: § 3 Nr. 63 EStG
SV-Frei: § 1 Abs. 1 Nr. 9 SvEV

4% BBG-GRV-West
AG-Finanziert/ EU
1. Dienstverhältnis
DW: DV, PK, PF (gezillmert)
Steuerfrei: § 3 Nr. 63 EStG
Sozialversicherungspflichtig

+

240 € - 960 € pro Jahr
Förderbeitrag
rein AG-Finanziert
1. Dienstverhältnis
DW: DV, PK, PF (ungezillmert)
Steuerfrei: § 100 EStG

+

4% BBG-GRV-West
DW: UK, PZ (gezillmert)
Entgeltumwandlung (EU)
Steuerfrei: § 5 u. 6 KStG; KStDV; BMF
SV-Frei bis 4%: § 14 Abs. 1 Satz 2 SGB IV
Arbeitgeberfinanziert
auch über 4% nahezu unbegrenzt Steuer-
und Sozialversicherungsfrei

+

 Neue Regelung zum Vervielfältiger
max. 10 Jahre 4% BBG-GRV-West

 Neue Nachholungsregelung bei 
entgeltlosen Zeiten
max. 10 Jahre 8% BBG-GRV-West; 
steuerfrei aber Soz.-Pflichtig 

Riester

+

Rürup/ 
Privat

+



Verpflichtender AG-Zuschuss 15% - Umgang mit Gothaer Bestandsverträgen
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BRSG AG-Zuschuss

DV GarantieRente + 
GarantieRente
Performance + 

GarantieRente Index

Erhöhungen incl.
AG-Zuschuss bis 

maximal 8% der BBG 
GRV West

DV ReFlex
+ DV Klassik

(R*412,R*400,FR15-9)

Erhöhungen um
AG-Zuschuss bis 

maximal 25% (50% 
im Firmen-KV) der 
bestehenden EU /

keine Gesundheits-
prüfung für BUBF

+ Neuvertrag
DV

GarantieRente/ 
GarantieRente Index/ 

GoPK
bis maximal 8% der 

BBG GRV West
Normalkonditionen

Wenn zusätzliche EU incl. AG-Zuschuss gewünscht

vor 2015

Interne Verrechnung
GL DV / GoPK

(§ 3 Nr. 63 + 40b EStG)

ab 2015

Erhöhung im Gothaer 
Bestandsvertrag

+ Neuvertrag
DV

GarantieRente/ 
GarantieRente Index
bis maximal 8% der 

BBG GRV West
Sonderpreisklasse



Argumente
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Motivation und Bindung von
Fach- und Führungskräften

Einfache Umsetzung mit der
Direktversicherung möglich

(keine Beiträge zum
Pensionssicherungsverein)

Mehr Vorsorge durch
Ausschöpfung des

steuerlichen Höchstbetrages

Bessere Schließung
der Rentenlücke

Deutliche Erhöhung der
BAV-Volumen und
- Umsätze möglich

Verbesserte Möglichkeiten
in der GGF-Basisversorgung

Für Arbeitgeber Für Arbeitnehmer/GGF Für Berater
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Rechtliche Hinweise

Die Inhalte dieser Präsentation wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basieren auf Beurteilungen und 
rechtlichen Einschätzungen der Gothaer Lebensversicherung AG zum Zeitpunkt der Erstellung der Präsentation. Die 
Inhalte der Präsentation dienen ausschließlich zu Informationszwecken und ersetzen keine individuelle Beratung. Wir 
übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung 
der Inhalte dieser Präsentation erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Durch die Nutzung der Präsentation sind 
sämtliche Haftungsansprüche ausgeschlossen und können nicht begründet werden.

© Copyright Gothaer Lebensversicherung AG. Alle Rechte vorbehalten. Das Erstellen von Kopien, auch 
auszugsweise, das Veräußern oder sonstiges Verbreiten, bedarf der Zustimmung der Gothaer Lebensversicherung 
AG.



Unser Antrieb: 
In der Gemeinschaft Werte schützen. 


